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RS OGH 1967/7/6 2Ob202/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1967

Norm

ABGB §1304 BVIa

Rechtssatz

Verschuldensteilung 4 : 1 zu Lasten eines fünfundsechzigjährigen Fußgängers, der den kürzesten Weg über eine

ersichtlich unvollendete Baustelle nimmt, nicht genau auf den Weg achtet und in ein unabgedecktes und unzureichend

beleuchtetes Aushubloch stürzt.

Entscheidungstexte

2 Ob 202/67
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